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An die  

Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Erziehungsberechtigten  

der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Detmold 
 

 

 

 

 

 

Umgang mit dem Corona-Virus an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, 

Schulstart nach den Sommerferien 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Erziehungsberechtigte, 
 

 

am Mittwoch, 12.08.2020, startet der reguläre Unterricht des Schuljahres 2020/2021. Der 
Unterricht soll – so die Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nord-
rhein-Westfalens – für alle Jahrgänge weitgehen im Präsenzunterricht erfolgen. Das kann 
aber auch bedeuten, dass einige Unterrichtsveranstaltungen im Distanzlernen durchgeführt 
werden müssen. 

Wie in den letzten Jahren auch, wird am Mittwoch, 12.08.2020, um 07.45 Uhr der Unterricht 
für die Klassen 6 bis 10 bei den Klassenleitungen (1. – 5. Stunde) beginnen. Hier steht die 
Rückkehr in die Klassenverbände und Organisatorisches im Vordergrund. 

Der Jahrgang 11 Startet um 07:45 Uhr, die Jahrgänge 12 und 13 erhalten über die Jahr-
gangsleiter genauere Informationen. 

Die Einschulung des Jahrgangs 5 findet am Donnerstag, 13.08.2020, in gestaffelter form um 
09:00 Uhr, 11:00 Uhr und 13:00 Uhr statt; darüber sind die Erziehungsberechtigten schon 
informiert worden. 

Wichtig für den Schuljahresstart ist, dass die Abstands- und Hygieneregeln für die Schulen 
ab dem 12.08.2020 neu gefasst worden sind und insbesondere die Pflicht zur Mund-Nase-
Bedeckung zu beachten ist. Diese umfasst das Schulgelände, das Schulgebäude und sie gilt 
auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräu-
men. Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-
Bedeckungen zu beschaffen. 

Ich wünsche uns allen einen möglichst problemlosen Start in das neue Schuljahr 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christoph Trappe 

– Schulleiter – 

Detmold, 07.08.2020 
 

Auskunft erteilt: 

Herr Trappe 


